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Abbruch bestehende Infrastrukturgebäude und 
Neubau Sanitärgebäude sowie Werkhof (Pro-
jektänderung, bereits erstellt) 

Gemeinde Wildberg 

Bauherrschaft Seiler Camping Wildberg AG, Weid 2, 8489 Wildberg 

Projektverfasserin meier-kägi holz + bau ag, Rankstrasse 3, 8486 Rikon 

Grundeigentümerin Seiler Camping Wildberg AG, Weid 2, 8489 Wildberg 

Lage Weid 3 + 5, Kat.-Nr. 615, Vers.-Nrn. 425 und 427, Freihaltezone 

Massgebende 

Unterlagen 

Detailplan Rodungsgesuch mit Flächen (Plan-Nr. 21-105-101) 1:100 vom 26.03.2025 
Grundriss Fassaden Umgebung (Plan-Nr. 21-105-101) 1:100 vom 14.01.2025 
Ansicht Sanitärgebäude (Plan-Nr. 350.2) 1:100 vom 17.04.2025 

Fotos Absturzsicherung Werkgebäude vom 04.03.2025 

Beurteilungen und 

Kontakte 

Lage in der Freihaltezone 

Stefan Racheter, +41 43 259 41 93, stefan.racheter@bd.zh.ch 

Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung 
Samuel Wegmann, +41 43 259 55 33, samuel.wegmann@bd.zh.ch 
 

1. Sachverhalt 
Neben der Bewilligung der kommunalen Baubehörde von Wildberg sind zusätzliche kanto-
nale Bewilligungen erforderlich. Die Leitstelle für Baubewilligungen hat das Gesuch am 
23. Mai 2025 entgegengenommen und übernimmt die Bewilligungen in die vorliegende Ge-

samtverfügung (vgl. § 319 Planungs- und Baugesetz [PBG] und § 12 Bauverfahrensverord-
nung [BVV]). 

Die Projektänderung umfasst Anpassungen an der Nordfassade des Sanitärgebäudes 
Vers.-Nr. 425 sowie Anpassungen an den Fassaden und die Erstellung einer Stützmauer 
inkl. Zaun als Absturzsicherung östlich, südlich und westlich des Werkgebäudes Vers.- 

Nr. 799 auf dem Grundstück Kat.-Nr. 615 in der kantonalen Freihaltezone, dem Wald sowie 

im Geltungsbereich eines privaten Gestaltungsplans. 

Vorgeschichte 
Mit Baudirektionsverfügung (BDV) Nr. BVV 22-2566 vom 10. Oktober 2022 wurde der Ab-
bruch und Neubau des Sanitärgebäudes Vers-Nr. 425 sowie des Werkhofs Vers.-Nr. 427 

bewilligt. Mit BDV Nr. BVV 22-2566_P1 vom 17. Oktober 2023 wurden verschiedene 
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Anpassungen an den Grundrissen, den Fassaden sowie der Materialisierung des Sanitär-
gebäudes Vers.-Nr. 425 bewilligt. 

Die Gesuchstellerin betreibt in Wildberg einen Campingplatz. Die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen bildet der Gestaltungsplan vom 2. November 2005. Im Rahmen dieser Pla-
nung hat die (damals zuständige) Volkswirtschaftsdirektion mit Verfügung vom 17. Septem-

ber 1998 die Waldgrenzen im bzw. angrenzend an den Gestaltungsplanperimeter festge-
setzt. 

Die Gesuchstellerin hat - gestützt auf den Gestaltungsplan - den Ersatz von zwei Gebäu-

den (Sanitäranlage und Werkgebäude) geplant. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2023 hat 
die Baudirektion die kantonale Bewilligung erteilt.  

Das im Gestaltungsplan genau definierte Baufeld des Werkgebäudes grenzt direkt an 
Wald, der hier wenige Meter steil ansteigt. Bei der Bestockung handelte es sich um junge 

Bäume und Sträucher. Für den Bau dieses Gebäudes musste der Hang lokal abgetragen 
werden. Dieser Abtrag war im Baugesuch von 2023 nicht ersichtlich, weshalb die Abt. Wald 
davon ausgehen musste, der Bau tangiere kein Waldareal. Eine forstrechtliche Beurteilung 

wurde daher nicht erteilt. Infolge nasser Witterung ereignete sich ein kleiner Hangrutsch im 
Waldareal. Zur Sicherung des neuen Gebäudes hat die Gesuchstellerin eine ca. 2.5 m 
hohe Blocksteinmauer realisiert. Während der Bauabnahme durch die Gemeinde hat diese 

festgestellt, dass die Mauer und der schmale Platz südlich des Werkgebäudes im Wald er-
richtet wurden. Sie forderte die Gesuchstellerin auf, ein nachträgliches Bau- und in der 
Folge Rodungsgesuch einzureichen. 

2. Begründung 
2.1 Lage in der Freihaltezone 
 
Die raumplanungsrechtliche Bewilligung kann erteilt werden. 

Zuständigkeit und anwendbares Recht  

Gemäss Art. 25 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes (RPG) entscheidet die zuständige kan-
tonale Behörde bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob diese zonenkonform 
sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann (vgl. Ziff. 1.2.1 des An-

hangs zur Bauverfahrensverordnung, BVV). Gemäss dem Urteil des Verwaltungsgerichts 
VB.2019.00353 vom 19. Dezember 2019 schliessen Sondernutzungspläne die von Bun-
desrechts wegen bestehende Kompetenz der kantonalen Behörde zur Bewilligung von 

Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone (Art. 25 Abs. 2 RPG) im Gestaltungsplanperimeter 
nicht aus. Demnach benötigen auch Bauvorhaben, welche sich ausserhalb der Bauzone 
und gleichzeitig im Anwendungsperimeter von Gestaltungsplänen befinden, neben der Be-

willigung der zuständigen Gemeinde auch die Zustimmung der zuständigen kantonalen 
Stelle. 

Das vorliegend zu beurteilende Bauvorhaben befindet sich in der kantonalen Freihaltezone 
und im Anwendungsperimeter des privaten Campingplatz Weid (Baudirektionsverfügung 
[BDV] Nr. ARV/1319/2005 vom 2. November 2005), weshalb eine kantonale Beurteilung 

notwendig ist. 
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Im vorliegenden Fall entspricht das Bauvorhaben dem Zweck des Gestaltungsplans bzw. 
weist einen betrieblichen Zusammenhang zum Betrieb des Campingplatzes auf. 

Da der Gestaltungsplan als Sondernutzungsplanung die Grundordnung überlagert, sind 
ausschliesslich Vorhaben, die den Vorschriften des Gestaltungsplanes (GP) entsprechen, 
als zonenkonform nach Art. 22 RPG zu bewilligen. Für solche «GP-konformen» Bauvorha-

ben ist keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG zu erteilen, da andernfalls die ei-
gens dafür geschaffene Sondernutzungsplanung umgangen würde.  

Voraussetzungen des GP Campingplatz Weid mit Beurteilung  

Das neue Sanitärgebäude (247 m2 Fläche auf zwei Stockwerken, Höhe bis 6.83 m) sowie 
der neue Werkhof (147 m2 Fläche, Höhe bis 4.48 m) sind grösstenteils in der Betriebszone 

geplant. Gemäss Art. 8 des GP befinden sich in der Betriebszone die Unterkunft der Be-
triebsangehörigen und die Bauten für die allgemeine Versorgung wie Aufenthaltsraum, 
Restaurant, Wasch- und WC-Anlage und das Touristenhaus.  

Gemäss Art. 10 des GP sind in den Bauten für die allgemeine Versorgung gestützt auf § 16 
und § 17 Ausführungsvorschriften der Verordnung über allgemeine und Wohnhygiene ge-

nügend, nach Geschlechtern räumlich getrennte Waschanlagen für die Körperpflege, ins-
besondere Geschirrwasch- und WC-Anlagen zu erhalten. 

Die geplanten Gebäude kommen teilweise ausserhalb der Betriebszone zu liegen. Beide 
Gebäude übernehmen aber den Fussabdruck der heute bereits bestehenden Bauten, wel-
che durch die Gemeinde Wildberg so bewilligt worden sind. Die massgebenden Vorschrif-

ten des GP werden durch das Bauvorhaben eingehalten. Die Grösse der geplanten Bauten 
ist nötig, damit die heutigen Anforderungen an die allgemeinen Anlagen des Campingplat-
zes erfüllt werden können. Bei der nächsten Gestaltungsplanrevision ist die Betriebszone 

im Bereich der zwei neuen Gebäude entsprechend anzupassen.  

Fazit  

Die Projektänderung bzw. das Bauvorhaben entspricht dem Zweck des Gestaltungsplans. 
Zudem entspricht es dessen Vorschriften und kann dementsprechend unter einer Neben-
bestimmung als zonenkonform bewilligt werden.  

2.2 Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung 
 
Die forst- und raumplanungsrechtliche Bewilligung für die Rodung kann unter dem Vorbe-
halt von Nebenbestimmungen erteilt werden.  

Rodungen sind verboten. Eine Ausnahmebewilligung kann nur unter den in Art. 5 des Bun-
desgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG) genannten Voraussetzungen er-

teilt werden. Die Rodungsbewilligung befreit nicht von der Einholung einer Baubewilligung 

nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG). 

Die Standortgebundenheit des neuen Werkgebäudes ist durch den rechtskräftigen Gestal-

tungsplan gegeben. Dass die Perimeterabgrenzung des Gestaltungsplanes bei Neubauten 
zu Problemen mit der Walderhaltung führen könnte, war der Gesuchstellerin nicht bewusst.  
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Der Hangrutsch war offensichtlich nicht vorhersehbar und ist als Naturereignis zu qualifizie-
ren. Aufgrund des Rutsches hat das Bauunternehmen den Hang mit einer bis ca. 2.5 m ho-
hen Blocksteinmauer gesichert, da die südseitige Gebäudewand diese Kräfte des instabi-

len Hanges nicht schadlos aufnehmen kann. Der Bau der Mauer erfolgte ohne Baubewilli-
gung im Wald und führte zu einer nicht bewilligten permanenten Rodung von 86 m2.  

Der Ersatz des Werkgebäudes wurde seitens Gemeinde und Kanton bewilligt. Der Bau des 
Werkgebäudes erfolgte daraufhin gemäss den bewilligten Plänen. Die nun erstellte Mauer 
wird notwendig, damit dieses rechtmässig erstellte Gebäude weiterbestehen kann. Ohne 

Mauer ist damit zur rechnen, dass ein erneuter Hangrutsch das Gebäude beschädigt oder 

zerstört. Die Rodung steht damit in Zusammenhang mit einer Baute, die rechtmässig bewil-
ligt wurde. Diese überwiegt in diesem speziellen Fall das Interesse an der Walderhaltung. 

Damit sind die raumplanerischen Voraussetzungen gegeben. Eine erhebliche Gefährdung 
der Umwelt ist nach der Hangsicherung nicht zu erwarten. 

Das Interesse an der Rodung überwiegt im vorliegenden Fall das Interesse an der uneinge-
schränkten Walderhaltung. Die Standortgebundenheit des Bauvorhabens ist gegeben. Es 
stehen ihm keine überwiegenden Interessen entgegen. Die angebotene Ersatzaufforstung 

kann angenommen werden. Das Rodungsgesuch wurde im kantonalen Amtsblatt vom 
11. Juli 2025 ausgeschrieben. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Die massgeben-
den Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 5 WaG, Art. 24 RPG und die Bauverfah-

rensverordnung vom 3. Dezember 1997 (BVV), Anhang Ziffer 1.2.2, sind damit erfüllt. 

2.3 Kosten 
Die Bauherrschaft trägt die Kosten für dieses Verfahren (§ 1 in Verbindung mit § 2 lit. c und 
§ 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden). 

2.4 Verfahrenskoordination 
Die Gesamtverfügung wird der kommunalen Baubehörde übermittelt, die das Verfahren lei-
tet (§ 318 PBG und § 9 und § 12 BVV). Die kommunale Baubehörde schickt die Ge-

samtverfügung zusammen mit ihrer eigenen Bewilligung der Bauherrschaft und Dritten, die 
ein Begehren gestellt haben (§ 315 PBG). 

3. Es wird verfügt (Entscheid): 
3.1 Lage in der Freihaltezone 
3.1.1 Für die vorstehend beschriebene Projektänderung wird die Bewilligung nach Art. 22 

RPG erteilt. 

3.1.2 Folgende Nebenbestimmung ist zwingend einzuhalten: 

Bei der nächsten Gestaltungsplanrevision ist die Betriebszone im Bereich der zwei 
neuen Gebäude entsprechend anzupassen. 

3.2 Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung 
3.2.1 Der Gesuchstellerin wird die Rodung von 86 m2 Wald auf der Parzelle Kat.-Nr. 615, 

Gemeinde Wildberg, nachträglich bewilligt. 
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3.2.2 Die Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG wird erteilt. 

3.2.3 Folgende Nebenbestimmungen sind einzuhalten: 

a) Das Waldareal ausserhalb der Rodungsfläche darf nicht für Aushubdepo-
nien, Baubaracken, Materiallager und dergleichen beansprucht werden. 

b) Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, für die dauernd abgehende Waldfläche 
von 18 m2 bzw. die temporär beanspruchte Waldfläche von 68 m2 auf der 

Parzelle Kat.-Nr 615, Gemeinde Wildberg, 86 m2 aufzuforsten. Die Auffors-

tung ist entsprechend den unter massgebenden Unterlagen genannten Plä-
nen und gemäss den Weisungen des Forstkreises 3 bis spätestens 31. De-

zember 2026 auszuführen. 

c) Die neuen Waldgrenzen im Bereich der Mauer bzw. der Ersatzaufforstung 

sind einzumessen und die Änderungen im Kataster der öffentlich rechtlichen 
Eigentumsbeschränkung nachzuführen. 

3.2.4 Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesuchstellerin für allfällige Schäden im Zu-
sammenhang mit den Rodungs- und Bauarbeiten nach den Bestimmungen des 
Obligationenrechts bzw. allfälliger Spezialgesetze haftet. 

3.2.5 Die Rodungsbewilligung ist gültig bis 31. Dezember 2026. 

3.3 Kosten 
Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt (§ 2 lit. c und § 9 der Gebührenordnung für Ver-
waltungsbehörden): 

Staatsgebühr ARE Landschaft, BaB  Fr. 280.40 
Staatsgebühr ALN Wald  Fr. 606.80 

Staats- und Ausfertigungsgebühr Fr. 214.10 

Total Fr. 1101.30 

3.4 Allgemeine Bestimmungen 
3.4.1 Die oben aufgeführten massgeblichen Unterlagen sind verbindlich. 

3.4.2 Die kommunale Baubehörde muss in ihrer eigenen Bewilligung auf die Nebenbe-

stimmungen dieser Gesamtverfügung hinweisen.  

3.4.3 Die kommunale Baubehörde muss kontrollieren, ob alle massgeblichen Unterlagen 

und die Nebenbestimmungen eingehalten werden. Abweichungen müssen der be-
troffenen kantonalen Fachstelle rechtzeitig gemeldet werden. 

4. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
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dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-

fahren unterliegende Partei zu tragen. 

5. Mitteilung 
An die kommunale Baubehörde, für sich und zur Weiterleitung / Eröffnung an: 

- Bauherrschaft: Seiler Camping Wildberg AG, Weid 2, 8489 Wildberg 
(Beilage: Rechnung) 

- Projektverfasserin: meier-kägi holz + bau ag, Rankstrasse 3, 8486 Rikon 

- Dritte, welche ein Begehren gemäss § 315 PBG gestellt haben 

 

Für den Auszug 

Generalsekretariat 

Koordination Bau und Umwelt 
Leitstelle für Baubewilligungen 

 

  

Manuela Ferrari  

Sachbearbeiterin 

Kontakt: manuela.ferrari@bd.zh.ch, +41 43 257 63 70 

    

 

  

















Abnahmeprotokolle Rodungsgesuch 2025-010

Angaben zu den Rodungsflächen

Vorhaben Neubau Sanitärgebäude und Werkhof

Gemeinde WILDBERG 3

18.09.2025

Rodungsfrist 31.12.2026

Datum der Rodungsabnahme

Bewilligte Rodungsfläche 86

FK-Nr.

m2

Bewilligungsdatum

Entscheidungsinstanz Amt für Landschaft und N.

Unterschrift KreisforstmeisterOrt, Datum

Abnahme der Rodungsflächen

Rodungsgesuch 2025-010

Gemeinde WILDBERG

Statische Waldgrenze betroffen: 
Antrag an die Katasterleitung, die projektierten Waldgrenzen
im ÖREB-Kataster auf rechtskräftig zu setzen, ist erfolgt.

Datum Visum

Gemeinde

Lokalname

Parzelle(n) Kat.-Nr(n). Rodungsflächen [m2]

temporäre Fläche definitive FlächeKoordinate X

Eigentümer

Koordinate Y

Weid

615 68 18

  

Bewilligt

Effektiv
704'867 254'670

WILDBERG

Seiler Camping Wildberg AG

12.01.2026 Seite 1 von 3

    68                  18

7.1.2026

Zürich, 16.1.2026

B160WA2
Stempel



Abnahmeprotokolle Rodungsgesuch 2025-010

Angaben zu den Ersatzaufforstungsflächen

Aufforstungsfrist 31.12.2026

Datum der Aufforstungsabnahme

Aufforstung an Ort und Stelle 68

Aufforstung andere Gegend 0

Totale Aufforstungsfläche 118

m2

m2

m2

m2

Aufforstung gleiche Gegend 50

Unterschrift KreisforstmeisterOrt, Datum

Abnahme der Ersatzaufforstungsflächen

Gemeindename: WILDBERG

Vorhaben: Neubau Sanitärgebäude und Werkhof

Waldgrenzen im gesamten Gemeindegebiet festgesetzt: 
Antrag an die Katasterleitung, die projektierten Waldgrenzen
im ÖREB-Kataster auf rechtskräftig zu setzen, ist erfolgt.

Datum Visum

Gemeinde

Lokalname

Ersatzaufforstungsflächen [m2]

an Ort gleiche Gegend andere Gegend

Eigentümer

Parzelle(n) Kat.-Nr(n).

Koordinate X Koordinate Y

Pflicht

Effektiv

615

Weid

68 50 0

704'624 254'522	 	 	

WILDBERG

Seiler Camping Wildbe
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7.1.2026

68 50

	

Zürich, 16.1.2026

B160WA2
Stempel
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